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und können daher die heute existenznot­
wendige Energie nicht mehr produzieren. 
Neutralität hängt namentlich in Mitteleu­
ropa mit wirtschaftlicher Autarkie aufs 
engste zusammen. Militärische Verteidi­
gung muß sich auf wirtschaftliche Selbstän­
digkeit stützen können und von Importen 
unabhängig sein . Darüber hinaus aber wä­
re zu bedenken, daß im Gegensatz etwa 
zur Wasserkraft die Rohstoffe Kohle und 
Öl mengenmäßig nur noch begrenzt zur 
Verfügung stehen und daher in etlichen 
Jahrzehnten ausgeschöpft sein werden. 
Man wird diese für unsere gesamte Zivili­
sation so vielseitig wichtigen Grundstoffe 
daher besser nicht einfach verbrennen, 
sondern zur Herstellung nutzbringender 
Güter aufsparen . Schließlich werden auch 
spätere Generationen für unterschiedlich­
ste Verwendungszwecke Kohle und Öl als 
Produktlieferanten dringend brauchen. Es 
ist daher verantwortungslos, wenn die Ge­
genwartsgeneration sie rücksichtslos in die 
Luft verpulvert. 

Aus allen diesen Gründen benötigen wir 
zwar keinesfalls mehr, dafür jedoch drin­
gendst eine qualitativ andere, biologisch 
sauber gewonnene Energie. Hierfür bieten 
sich ausschließlich Muskelkraft, Wind­
und Sonnenenergie, Erdwärme und Was­
serkraft an . Auf Grund der klimatischen 
und topographischen Verhältnisse Öster­
reichs nimmt Wasserkraft die Vorrangstel­
lung ein. Konrad Lorenz stellte fest, daß 
der Weg der Forschung vom Speziellen 
zum Allgemeinen führt, daß aber die di­
daktischen Erklärungen am einfachsten 
und verständlichsten vom Allgemeinen 
zum Besonderen erfolgen. Der Weg vom 
,,Tierschutz", also dem Schutz des konkre­
ten Individuums, über weitergreifenden 
„Naturschutz" zum alles umfassenden 
,,Umweltschutz" war daher erkenntnis­
theoretisch absolut logisch. Ein richtiges 
Begreifen und damit sinnvolles Anwenden 
des Tierschutzes jedoch ist nur von der 
übergeordneten Systemkenntnis her prak­
tizierbar. Schutz des Lebens kann ohne 
Verständnis des Lebendigen nicht betrie­
ben werden. Nach Otto Koehler gibt es 
keine einsinnige, also. lineare Verkettung 
zwischen Ursache und Wirkung . Er prägte 
den Begriff „Kausalfilz". Je vielseitiger die 
Grundkenntnis des Fasergefüges, desto 
richtiger wird die Diagnose im Spezialfall 
sein . 

Ein Biologe, von welcher Seite und mit 
welcher Fragestellung auch immer er an 
ein Problem herangehen mag, wird gut 
daran tun, stets vom Allgemeinsten auszu­
gehen, um sich möglichst alle Teilfaktoren 
zu vergegenwärtigen. Ein objektives Ur­
teil im Falle Kraftwerk Hainburg kann nur 
vor dem Hintergrund der Gesamtsituation 
gefällt werden. 

Nach Konrad Lorenz ist Pathologie 
grundsätzlich immer mit Physiologie ver­
koppelt. Demnach hängt der pathologi­
sche Zustand unseres Lebensraumes un­
mittelbar mit dessen physiologischen Ge­
gebenheiten zusammen. Diese sind aber 
von sämtlichen Giften geprägt, die wir in 
das von sich aus gesunde System hineinge­
pumpt haben und weiterhin hineinpum­
pen. Ohne Änderung der physiologischen 
Zustände-werden wir aber die Pathologie 
des Lebensraumes an keiner Stelle der Er-
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de sanieren können. Die Rettung der Do­
nauauen ist nicht mehr aus Perspektiven 
einer bereits extremisierten emotionellen 
Landschaftsbewertung, sondern aus­
schließlich von einem dem Systembedarf 
gerecht werdenden Heilungsversuch mög­
lich. 

In den Augebieten haben wir generell 
die Austrocknung zu verhindern, für ver­
stärkte Bewässerung zu sorgen und jede 
Gifteinwirkung, namentlich die Übersäue­
rung durch Schwefeldioxid zu unterbin­
den. Die Bewässerung kann durch lokale 
technisch richtige Maßnahmen erfolgen. 
Die Verhinderung der Einbringung von 
Giften kann nur von außen her geschehen. 
Hier können erste Schritte in Richtung ei­
ner Gesundung durch Abbau der Land­
wirtschaftschemie, Beseitigung der Auto­
abgase und mit in erster Linie durch Elimi­
nierung fossiler Brennstoffe erfolgen. Che­
mische Gifte sind es ja letztlich auch, die 
für den Rückgang der Tierwelt und das all­
mähliche Aussterben vieler Arten verant­
wortlich sind. 

Bedenkt man, daß bereits bis zur Jahr­
tausendwende mit dem Verlust von minde­
stens 40% aller Tierarten gerechnet wer­
den muß, daß sich schon heute durch Zu­
nahme unterschiedlichster Erkrankungen, 
darunter auch Krebs bei Kindern, eine 
kommende Frührentnergeneration abzu­
zeichnen beginnt, so kann man annähernd 
ermessen, welche Bedeutung einet radika­
len Eindämmung der biologischen Gefah­
renquellen zukommt. Jeder kleinste positi­
ve Schritt ist da wichtig, und jedermann an 
jeder Stelle muß sich mit jeglichem ziel­
orientierten Entscheid, mit jedweder er­
folgversprechenden Maßnahme identifi­
zieren und sich damit in diesen vielleicht 
letzten noch offenen Fluchtweg einordnen. 

III. Stellungnahme zu einem 
Kraftwerksbau im Augebiet 

Betrachtungsweisen sind individuell be­
dingt und daher zwangsläufig subjektiv. 
Ein Gutachten bringt darum wohl das Bild 
der Wirklichkeit, jedoch gesehen durch ein 
Temperament und gestaltet von persönli­
chem Wissen. Unter diesem Aspekt gebe 
ich mit Bezug auf die dargelegten Fakten 
folgende Stellungnahme zum Bau eines 
Flußkraftwerkes im Raum Hainburg ab: 

a) Aus der Sicht des Tierschutzes wäre 
der Bau abzulehnen, weil die unmittelbar 
auf den Bauplätzen wohnenden Tiere ver­
ängstigt und vertrieben, einige vielleicht 
sogar verletzt oder getötet werden und je­
denfalls vielen Einzelindividuen ein Leid 
geschieht. 

b) Aus der Sicht des klassischen Natur­
schutzes wäre der Bau abzulehnen, weil 
wesentliche Teile des Auwaldes zerstört 
werden, in den Baugebieten eine starke 
Veränderung des gegenwärtig wenig ge­
störten Biotops einschließlich seiner Tier­
welt erfolgt und außerdem die bestehende 
Gesetzeslage in traditioneller Auslegung 
den Bau nicht zuläßt. 

c) Aus der Sicht eines großräumigen 
Umweltschutzes wäre der Bau zu bewilli­
gen, weil hier bei geeigneten Begleitmaß-

nahmen ein wichtiger Ansatz vorliegt, die 
gefährliche Verwendung von Kohle und Öl 
zurückzunehmen und durch umwelt­
freundliche Wasserkraft zu ersetzen. Da­
durch würde allen bestehenden Schutzbe­
stimmungen in sinnvoller Weise Rechnung 
getragen, weil das Gebiet nicht alleine 
durch Austrocknung, sondern früher oder 
später auch durch schädliche Chemieein­
flüsse bedroht erscheint . Eine Gefahren­
minderung, die ja im Sinne der strikten 
Gebietsschutzforderung des Gesetzgebers 
liegt, kann nur mit Hilfe eines relativ ho­
hen finanziellen Einsatzes erfolgen . Der 
enorm hohe Kostenaufwand eines Kraft­
werksbaues macht es möglich, nebenher 
entsprechende Summen für eine Belebung 
des Ausystems aufzubringen. Durch den 
Verzicht auf einen kleinen Teil der Au 
könnte mit Hilfe geeigneter eindeutiger 
Bau-Auflagen die Rettung der verbleiben­
den Au und die Sicherung beziehungswei­
se Erweiterung der Feuchtbiotope garan­
tiert werden . Diese Auflagen wären: 

1. Anstreben des Ziels, die Tätigkeit von 
Wärmekraftwerken zu senken . 

2. Plazierung des Kraftwerkes möglichst 
dicht an das derzeitige linke Donau­
ufer, um möglichst wenig Augebiet zu 
verlieren. 

3. Errichtung der Zwischenlager für das 
Aushubmaterial stromab des derzeit 
projektierten Kraftwerksstandortes. 
Sie sollten auf anthropogen bereits be­
einflußten Plätzen oder wertloseren 
Wiesen- und Feldstreifen, aber kei­
nesfalls im Auwald liegen. 

4. Rückverlegung des Marchfeldschutz­
dammes und Umwandlung möglichst 
vieler Hartaugebiete in weiche Au. 

5. Flachere Schüttung der Dämme, um 
ihnen das Aussehen einer bewaldeten 
Hügellehne zu geben. 

6. Das Absinken des Grundwasserspie­
gels im Augebiet ist zu verhindern . 

7. Die bestehenden Altarme in ihrer 
Ufergestaltung zu belassen, sie wo 
notwendig vorsichtig auszubaggern 
und durch Gießgänge mit dem Strom 
zu verbinden, damit die Au ständig 
durchflossen wird. 

8. Namentlich der Fadenbach wäre in 
seinem gesamten Verlauf ganzjährig 
mit möglichst sauberem Wasser zu 
versorgen. 

9. Schaffung einer ausreichenden An­
zahl Dot:itionsschleusen und tiefge­
haltener. Uberlaufstrecken, um die Au 
bei Hochwasser voll fluten zu können. 

10. Volle Schonung biologisch besonders 
wichtiger Auteile, die noch näherfest­
zulegen wären. 

11. Wiederaufforstung von zerstörten 
Auteilen im Verlauf des Bauvorgan­
ges mit standortgerechten Bäumen 
und sonstigen Pflanzen unter Aus­
schaltung der Kanadapappel. 

12. Aushängen von Nistkästen im Auge­
biet. 

13. Beginn der Rodungsarbeiten im 
Herbst nach Abschluß der tierischen 
Fortpflanzungsperioden. Die Einrich­
tung des unmittelbaren Baugeländes 
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sollte zu Ende des Winters , also noch 
vor der neuen Fortpflanzungszeit , ab­
geschlossen sein. Auch alle weiteren 
Rodungen dürften nicht während 
Frühjahr und Sommer stattfinden. 

14. Völlige Ruhe in den nicht benötigten 
Augebieten und daselbst keinerlei 
Holznutzung, Fischerei , . Jagd und 
Ausflugsbetrieb während der gesam­
ten Bauzeit, um die Tierwelt nicht 
mehrfach zu belasten und ihr ruhige 
Ausweichgebiete zu sichern. 

15. Alle Schutzmaßnahmen für die Tier­
welt wie auch die Schafftung neuer Er­
satzlebensräume zum Auffangen ver­
drängter Populationen müßten späte­
stens mit Beginn der Rodungen erfol­
gen. 

16. Errichtung von Hügeln als Hochwas­
serschutz für das Wild. 

17. Schaffung von Tümpeln ohne Fisch­
besatz für Amphibien im gesamten 
Gebiet . 

18. Aussetzung nur solcher Fischarten in 
freien Gewässern , die vor dem Ersten 
Weltkrieg dort heimisch waren. Kein 
neuer Besatz mit Leder- und Spiegel­
karpfen oder ostasiatischen Arten . 

19. Wiederansiedlung von Reihern, Kor­
moranen , Bibern und Fischottern . 

20. Schaffung von Horstmöglichkeiten 
für den Seeadler. 

21. Vermehrung des Bestandes an Enten 
und Bläßhühnern als Beute für den 
Seeadler. 

22. Aufschüttung und Absicher.ung eines 
Steilwandhügels im Spornbereich zwi­
schen neuer und alter Donau zur An­
siedlung von Uferschwalben. 

23. Anlage eines biologischen Auwander­
weges mit entsprechenden Informa­
tionstafeln parallel zum Marchfeld­
schutzdamm. 

24. Schaffung einer Kommission aus ver­
schiedenen ökologisch orientierten 
Wissenschaftlern zur Präzisierung und 
lokalen Einpassung des Auflagenka­
taloges. 

25. Überwachung aller einschlägigen 
Maßnahmen durch vom Land Nieder­
österreich nominierte Biologen. 

IV. Begründung 

In der überaus riskanten, labilen und 
auf Ökokatastrophen zusteuernden Ge­
genwartssituation, die im Extremfall zu ei­
ner totalen landschaftlichen Verödung 
Mitteleuropas führen kann , hat jede Maß­
nahme Vorrang, die zu einer qualitativ 
besseren und gesünderen Energieproduk­
tion überleitet. Wasserkraft bietet für 
Österreich den sichersten und volkswirt­
schaftlich vernünftigsten Weg, weil 
praktisch kostenlos ist, sich nicht au, 
braucht und die Gesunderhaltung des Le­
bens garantiert. Die zweifellos bittere Auf­
opferung von rund 10% des derzeit vor-
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handenen Auwaldes , der selbst wieder 
großteils reiner Wirtschaftswald ist, muß 
unter den gegebenen Krisenumständen als 
tragbare Maßnahme bezeichnet werden. 
Der entstehende Verlust kann durch 
Rückverlegung des Marchfeldschutzdam­
mes und geeignete Bewässerungsvorkeh­
rungen innerhalb von 15 Jahren vollkom­
men ausgeglichen werden. 

Kohle und Öl sind nur begrenzt vorhan­
dene Rohstoffe von vielfältigem Verwen­
dungspotential, deren u ,-~i.,rennung auf 
Kosten kommender Gener. tionen und 
zum katastrophalen Nachteil für den Wald 
erfolgt. Wir leben in einer Zeit allgemeiner 
Austrocknung , des Vordringens kontinen­
taler Klimaverhältnisse nach Mitteleuropa 
und drohender Trinkwasserknappheit. 
Stauseen mit ihren großen Verdur.stungs­
flächen könnten als Wasserreservoire eine 
kaum zu leugnende Zukunftsbedeutung 
erhalten . 

Für die vermutete endgültige Vertrei­
bung von Tieren und die Gefährdung von 
Arten durch Kraftwerksbauten gibt es kei­
nerlei Beweise. Im Gegenteil haben viele 
der bislang angelegten Stauseen zahlreiche 
Tierarten angelockt und zum Bleiben ver­
anlaßt. Durch richtige Maßnahmen bei 
Planung und Bau kann dieser Effekt gesi­
chert, ja intensiviert werden. Durch die 
über längere Zeit sich ausdehnenden Revi-' 
talisierungsmaßnahmen werden zusätzli­
che Arbeitsplätze geschaffen . Österreich 
könnte hier ein Musterbeispiel ökologisch 
richtigen Kraftwerksbaues setzen und 
gleichzeitig über den Weg intensiver Revi­
talisierung einen unbedingt anzustreben­
den Auland-Nationalpark bereichern . 

Allerdings ist bei jedwedem Kraft­
werksbau eine genaue ökologische Plan­
ungsberatung und gewissenhafte Baukon­
trolle zwingende Voraussetzung. 

Otto Koenig 
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Wilfried Tepser 

,,Eine Verarmung'' 
Zur Frage, ob der geplante Kraftwerksbau das Landschaftsbild verändern werde, wurde Wilfried 
Tepser, Oberbaurat der NÖ-Landesregierung, als Sachverständiger befragt. Sein Gutachten fiel 

eindeutig aus: 

Die antragstellende Firma Österreichi­
sche Donaukraftwerke AG hat zusammen 
mit einem Begleitschreiben vom 7. Febru­
ar 1984 die auch den zuständigen Natur­
schutzbehörden übermittelten Einreich­
ungsunterlagen am 8. Februar 1984 beim 
NO Gebietsbauamt I abgegeben. Mit 
gleichlautendem Schreiben vom 14. und 15. 
Februar 1984 wurden die für dieses Ver­
fahren von den Naturschutzbehörden be­
stellten Sachverständigen ersucht und be­
auftragt, ein schriftliches Gutachten samt 
Befund zum vorliegenden Projekt inner­
halb von längstens 8 Wochen abzugeben . 

Der für die Beurteilung des Land­
schaftsbildes bestellte Sachverständige hat 
nach Durchsicht und Prüfung der sehr um­
fangreichen Unterlagen am 2., 6. und 8. 
März das vom Projekt betroffene Gebiet 
begangen. Am 3. März 1984 wurde der Be­
reich des Kraftwerkes Greifenstein, ein­
schließlich des Staubereiches, besichtigt. 
Am 9. und 10. März 1984 wurden sodann 
die Kraftwerksanlagen der Österreichi­
schen Donaukraftwerke AG in Alten­
wörth, Melk, Ybbs-Persenbeug, Wallsee­
Mitterkirchen , Abwinden-Asten und Ot­
tensheim-Wilhering, inbesonders im Hin­
blick auf ihre Auswirkungen für das Land­
schaftsbild , besichtigt. Darüber hinaus ist 
dem Sachverständigen der Donaubereich 
unterhalb von Wien durch jahrzehntelange 
berufliche Tätigkeit und auch seit frühester 
Kindheit bekannt. 

Gesamtübersicht: 
1) Stauraum 

Das vorliegende Projekt sieht die Er­
richtung einer Kraftwerksanlage im Strom 
km 1883 ,1 vor. Das Stauziel ist mit 152,00 
m.ü.A. vorgesehen . Die derzeitige Ufer­
höhe in diesem Bereich liegt bei ca. 140 
m.ü .A . Unterhalb des Kraftwerkes ist eine 
Eintiefung der Sohle bis in den Bereich der 
Staatsgrenze bei der Einmündu'lg der 
March bei Strom km 1880 vorgesehen. Der 
Rückstau soll bis auf das Gebiet der Stadt 
Wien reichen. Ziel ist die möglichst voll­
ständige Ausnützung des Gefälles zwi­
schen dem tschechisch-ungarischen Do­
naukraftwerk (Kraftwerkssystem Gabci­
kovo-Nagymaros) einerseits und der ge­
planten Staustufe Wien andererseits . 

Im rechten Donauufer soll ein Rück­
staudamm bis Strom km 1904,8, das ist auf 
eine Länge von 21,7 km ab Kraftwerk und 
daran anschließend ein.Hochwasserdamm 
errichtet werden. Mit Ausnahme der Zai­
net-Au bei Mannswörth soll das rechtsufri­
ge Augebiet in Zukunft nicht mehr durch 
Donauhochwässer überströmt werden. 
Die Einmündung der Fischa in die Donau 
soll künftig über ein Pumpwerk in den 
Stauraum erfolgen. Lediglich Fischa-
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Hochwasser soll durch bestehende Altar­
me und einen noch zu errichtenden über­
deckten Kanal im Bereich Wildungsmauer 
und über den künftigen Donau-Altarm bei 
Bad Deutsch-Altenburg und Hainburg bis 
in das Unterwasser des Kraftwerkes abge­
leitet werden . 

Im linken Donauufer wird der Rückstau 
dann ab Strom km 1908,5, das ist 25 ,4 km 
ab dem geplanten Kraftwerk bzw. ca. 1,5 
km unterhalb von Schönau/D. bis zu der 
bereits auf Wiener Gebiet gelegenen Ölha­
fen-Einfahrt als Überstromdamm geplant, 
um hier Donauhochwässer ins linksufrige 
Hinterland einrinnen zu lassen, wo sie un­
ter Verwendung bestehender Altarme und 
noch zu errichtende Verbindungsgräben in 
das Unterwasser abgeleitet werden sollen . 
Durch Anordnen von Schwellen soll ein zu 
rasches Abfließen verhindert werden . Wie 
am Südufer sollen auch am Nordufer an 
den Rückstaudämmen 3 Dotationsbau­
werke errichtet werden, über die Wasser 
aus dem Stauraum in das Hinterland einge­
leitet werden könnte. 

Da die rechtsufrigen Augebiete künftig 
donauhochwasserfrei gehalten werden sol­
len, ist eine Hochwasserableitung nur noch 
im linksufrigen Augebiet möglich. Hier 
würde jedoch unterhalb von Orth/D . eine 
Engstelle von nur ca. 250 m Breite zwi­
schen dem neuen Rückstaudamm und dem 
bestehenden Marchfeldschutzdamm ent­
stehen. Die gleiche Situation ergibt sich bei 
Stopfenreuth durch die Verschwenkung 
des Stauraumes nach Norden. Um hier 
Abflußflächen und Retentionsgebiete zu 
gewinnen, soll der Marchfeldschutzdamm 
in diesen beiden Bereichen nach Norden in 
Richtung Marchfeld verlegt werden und 
sodann der bisherige Damm zum Teil ab­
getragen werden. 

Um ein Ausfließen des gestauten Do­
nauwassers zu verhindern, sollen die Däm­
me mit einer unmittelbar von der Damm­
krone abgeteuften bis in den Untergrund 
reichenden Dichtungswand gedichtet wer­
den. Lediglich im Bereich der Trinkwas­
serbrunnen der Stadt Wien in der Lobau ist 
ein „Fenster" zum Durchtritt von Grund­
wasser geplant. Grundsätzlich soll durch 
diese geplanten Maßnahmen der Grund­
wasserstand und der Wasserstand in den 
beidufrigen Augebieten stabil gehalten 
werden, während bisher die Wasserstände 
der jeweiligen Wasserführung der Donau 
entsprachen. 

Die künftige Breite des Rückstaurau­
mes soll nach den vorliegenden Plänen zwi­
schen ca. 400 und 500 m betragen, was ge­
genüber den jetzigen Uferverläufen zum 
Teil deutliche Rücknahmen der Ufer be­
deutet. Bisher vorhandene Inseln, Schot­
terbänke , Leitwerke und Bühnen sollen 
weggebaggert werden. 

Zur Höhe der künftigen Dämme gemes­
sen ab dem derzeitigen Geländeniveau sei-

en auf Grund der vorliegenden Pläne bei­
spielsweise folgende Maße angeführt: 

Strom km 1889,0 (Beginn der Ver­
schwenkung nach Norden) 
rechtes Ufer ca. 10,0 m 
linkes Ufer ca. 10,0 m 

Strom km 1895,2 (Wildungsmauer) 
rechtes Ufer ca. 8,0 m 
linkes Ufer ca. 7,5 m 

Strom km 1902, 0 (Haslau/D. bzw. 
Orth/D . , Uferhaus) 
rechtes Ufer ca . 6,5 m 
linkes Ufer ca. 5,5 m 

Strom km 1908,8 (Fischamend, Ufer­
haus „Rostiger Anker") 
rechtes Ufer ca. 4,0 m 

Strom km 1912,0 (unterhalb Schwechat­
mündung) 
rechtes Ufer ca. 4,0 m 

Auf den Dammkronen sollen durchge­
hend neue, 3,5 m breite Treppelwege mit 
Bitumenkiesfahrbahn angelegt werden. 
Die landseitigen bis zu 30 m breiten Bö­
schungen sollen streckenweise durch be­
fahrbare Bermen unterteilt werden . Was­
serseitig werden bei nunmehr ständig glei­
chem Wasserstand durchgehend Uferbö­
schungen von 1,5 m Höhe sichtbar sein, de­
ren untere Hälfte einen Steinwurf und die 
obere Hälfte eine Begrünung aufweisen 
werden. 

Bereich Hauptbauwerk 

Aus verschiedenen Gründen wurde die 
Kraftwerksanlage in das linksufrige Auge­
biet nördlich des Stadtgebietes von Hain­
burg geplant. 

Beginnend von Strom km 1889, das ist 
auf Höhe der „Schwalbeninsel" zwischen 
Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch­
Altenburg wird der Stauraum nach Norden 
verlegt, sodaß er im Bereich der ehemali­
gen Uberfuhrstation Stopfenreuth bereits 
jenseits des jetzigen linken Ufers liegt. 
Erst bei Strom km 1881 , das ist bei der 
Rußbacheinmündung, erreicht das Unter­
wasser wieder das bisherige Flußbett . Die 
mittlere Länge des Durchstiches beträgt 
ca. 5 ,5 km. Hier wird mit einem Aushub im 
Ausmaß von ca. 15 Millionen m3, vorwie­
gend Schotter, gerechnet. Mit diesem Ma­
terial sollen die Schleusen- und die Kraft- · 
werksinsel geschüttet werden , die Abrie­
gelung des Stauraumes gegen den künfti­
gen Donaualtarm vorgenommen werden 
und dieser selbst teilweise verfüllt werden. 

Das Hauptbauwerk soll eine Länge von 
ca . 550 m aufweisen und aus der Krafthaus­
halle mit 9 Maschinensätzen, der Wehran­
lage mit 6 Wehrfeldern und zwei Schleu­
senkammern bestehen. Die beiden Schleu­
sen werden in Hainburg linksufrig geplant. 
Die Freiluftschaltanlage soll auf der links­
ufrigen Schleuseninsel errichtet werden 
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und hier soll die Einbindung in das 220 kV­
Netz der Verbundgesellschaft erfolgen. 

Das Stauziel, d.i. der künftige Wasser­
spiegel im Staubereich, liegt bei 152,00 m 
ü.A., das Niveau der Kraftwerksinsel und 
eines Teiles der Schleuseninsel ist mit 
153,5 m ü.A. vorgesehen. Der Großteil 
der Schleuseninsel soll bis auf eine Höhe 
von 151 m ü.A. geschüttet werden. Das 
Krafthausdach bzw. die Fahrbahn des Por­
talkranes soll auf 158,5 m ü.A. liegen. Der 
Portalkran selbst hat eine Höhe von ca. 
18,5 über dem Niveau des jetzigen Do­
nauufers. Der Portalkran überragt die An­
lage um weitere 18 m. 

Das Projekt liegt zur Gänze im Land­
schaftsschutzgebiet „Donau-March­
Thaya-Auen" und deckt sich genau mit 
dem Schutzgebiet der Donau von der Wie­
ner Stadtgrenze bis zur Marchmündung. 
Durch Verlegung des Marchfeldschutz­
dammes östlich der Bundesstraße B 49 im 
Verwaltungsbezirk Gänserndorf in Rich­
tung Marchfeld wird eine geringfügige Flä­
che von „Grünland" von dem Projekt be­
troffen. Linksufrig im Anschluß an die 
Wiener Stadtgrenze befindet sich das Na­
turschutzgebiet „Lobau-Schüttelau-Schö­
nauer Haufen", von dem Teile, die in den 
Verwaltungsbezirken Wien-Umgebung 
und Gänserndorf liegen, in das Gebiet des 
geplanten Kraftwerkes fallen. 

Da eine weiter ins Detail gehende Be­
schreibung bei den Dimensionen dieses 
Projektes nicht möglich ist, wird auf die 
der Behörde und dem Gutachter vorlie­
genden Projektsunterlagen verwiesen. Als 
Verzeichnis dieser Unterlagen wird das 
Schreiben der Österreichischen Donau­
kraftwerke vom 7. Februar 1984, mit dem 
diese Unterlagen dem Sachverständigen 
übermittelt wurden, dem Gutachten ange­
schlossen. 

Allgemeines Gutachten 

Auszugehen ist von der Tatsache, daß 
die Donaulandschaft von der Wiener 
Stadtgrenze bis zur Marchmündung durch 
Verordnung der N Ö Landesregierung vom 
9. März 1982 zum Landschaftsschutzgebiet 
erklärt wurde. Das Naturschutzgebiet 
,,Lobau-Schüttelau-Schönauer Haufen" 
wurde mit Verordnung der NÖ Landesre­
gierung vom 22. 8. 1978 unter Schutz ge­
stellt. 

Es muß daher betont werden, daß die 
Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet 
erst vor zwei Jahren erfolgte und jenes Er­
scheinungsbild der Donaulandschaft be­
traf, wie es sich zu diesem Zeitpunkt- al­
so rund hundert Jahre nach der Donaure­
gulierung - darbot. In den vergangenen 
zwei Jahren sind keine nennenswerten 
Eingriffe oder Änderungen in diesem Ge­
biet erfolgt. 

Nach eingehender Prüfung der Unterla­
gen, der örtlichen Gegebenheiten und ver­
gleichbarer bereits errichteten Donau­
kraftwerke kommt der zur Beurteilung des 
Landschaftsbildes beauftragte Sachver­
ständige zur Überzeugung, daß 

a) im Grünland, das ist jener Bereich 
von ca. 2 km Länge des neuen Marchfeld­
schutzdammes, der östlich der Bundesstra­
ße B 49 errichtet werden soll, ein"e zu beur-
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teilende Beeinträchtigung nicht vorliegt, 
da hier laut Projekt keine Lagerplätze 
(auch nicht für Zwischenlagerungen) ge­
plant sind, 

b) im Landschaftsschutzgebiet das vor­
liegende Projekt 
1. das Landschaftsbild, 
2. die Landschaft in ihrer Schönheit und 
Eigenart und 
3. der Erholungswert der Landschaft für 
die Bevölkerung und den Fremdenverkehr 
dauernd und maßgebend beeinträchtigt 
und diese Beeinträchtigung auch durch 
Vorschreibung von Vorkehrungen nicht 
weitgehend ausgeschlossen werden kann, 

c) im Naturschutzgebiet das zur Geneh­
migung beantragte Projekt auch bei Vor­
schreibung von Auflagen das Ziel der 
Schutzmaßnahmen gefährdet, da der Be­
stand des geschützten Tier- und Pflanzen­
vorkommens und dessen natürlichen Le­
bensraumes maßgeblich beeinträchtigt 
wird, was Auswirkungen auf das vom 
Sachverständigen zu beurteilende Land­
schaftsbild hat. 

Begründung: 

zu a) entfällt 
zu b) Das eingereichte Projekt betrifft 

den gesamten zum Landschaftsschutzge­
biet erklärten Bereich der Donau von der 
Wiener Stadtgrenze bei Strom km 1918 bis 
zur Mündung der March in die Donau bei 
Strom km 1880. 

Die Donau, somit das dominierende 
Element mit Strömungsgeschwindigkeiten 
von ca. 2 m/sec. (weshalb die Donau auch 
als Gebirgsfluß eingestuft wird) soll im ge­
samten Schutzgebiet zu einem überbreiten 
Kanal mit kaum mehr erkennbarer Strö­
mung ( ca. 0,2 m/sec.) umgebaut werden. 

Für die Errichtung des Kraftwerkes ist 
die Errichtung eines Durchstiches mit ei­
ner Ausbaubreite von 400 bis 500 m Breite, 
einer mittleren Länge von 5 ,5 km in einem 
ca. 7 ,5 km langen Donaubereich geplant. 

Der Durchstich ist in einem für das 
Landschaftsbild - besonders akzentuiert 
durch die vielfältigen Formen der Auland­
schaft einschließlich der Altarme-beson­
ders wichtigen Teil des Landschaftsschutz­
gebietes geplant. An Hand der Abbildun­
gen 1 und 2 wird deutlich gemacht, in welch 
großem Maß die Landschaft dauernd und 
maßgebend beein_trächtigt werden würde. 
Die Staustufe Greifenstein (Abb. 1) ist von 
der Konzeption her mit der Staustufe 
Hainburg zu vergleichen, auch wenn das 
Kraftwerk Hainburg größer und leistungs­
fähiger werden soll. Uberträgt man das in 
der Abb. 1 dargestellte Hauptbauwerk in 
der darunter befindlichen Abb. 2 in den 
Thurnhaufen-Altarm, so sind die Auswir­
kungen für die geschützte Aulandschaft­
auch unter Berücksichtigung, daß Greifen­
stein noch Baustelle ist - klar dokumen­
tiert. 

Die Verschwenkung des Donaubettes 
würde bei der im Bild ca. 2,5 km oberhalb 
der Donaubrücke erkennbaren „Schwal­
beninsel" (Abb. 21 und 31) beginnen und 
etwa am rechten Bildrand enden. Die ge­
plante Situierung des Hauptbauwerkes im 
unteren Ende des Thurnhaufenarmes ist 

auch durch die Abb. 32 und 33 bzw. eine 
Vergleichsaufnahme aus Greifenstein 
(Abb. 34) dargestellt. Die Abb. 21 zeigt 
den Abriegelungsbereich. Hier würde der 
südliche Rückstaudamm, mit einer Höhe 
von ca. 10 m über der jetzigen Uferhöhe 
bereits das derzeitige, nördliche Ufer er­
reicht haben. Die sichtbare Wasserfläche 
soll im Zuge der Abriegelung verfüllt und 
sodann aufgeforstet werden. 

Daß durch die Verlegung des Kraftwer­
kes mit dem anschließenden Stauraum in 
das Augebiet eine maßgebende und dau­
ernde Beeinträchtigung des Landschafts­
bildes entsteht, zeigen auch die Abbildun­
gen 26 und 28 (dieser Altarm mit den seit­
lich anschließenden Augebieten beidseits 
der Donaubrücke liegt im künftigen Stau­
bereich, die Abbildung 23 (dieser Altarm 
wird zu einem Begleitgraben zur Abfüh­
rung der Hochwässer entlang des im Bild 
rechts anschließenden künftigen Rück­
staudammes ausgebaut) und die Abbildun­
gen 29 und 30. Die hier gezeigte Land­
schaft um den Thurnhaufen fällt in den 
Staubereich unmittelbar hinter dem 
Hauptbauwerk. Ausgehend von den hier 
dargestellten derzeitigen Uferhöhen liegen 
der künftige Wasserspiegel um ca. 12 m 
und die Rückstaudämme um ca. 13,5 m hö­
her. 

Die Aushubtiefe im Bereich des Durch­
stiches soll oberhalb des Hauptbauwerkes 
5 - 6,5 m und unterhalb 11,5 m ab dem der­
zeitigen Gelände betragen. 

Das Hauptbauwerk soll eine Länge von 
etwa 550 m, bei einer Basisbreite von cirka 
70 m und einer Kronen breite von 37 m auf­
weisen. Der obere Abschluß des Haupt­
bauwerkes liegt ca. 18 m über dem jetzigen 
Uferniveau und wird durch den Portal­
kran um weitere 18 m überragt. 

Die Anlagen für den Unter- und den 
Oberhafen erreichen zusammen mit den 
Schleusen, jedoch ohne Länden, eine Ge­
samtlänge von ca. 900 m. 

Die Errichtung eines Bauwerkes mit 
diesen Dimensionen in einem Land­
schaftsschutzgebiet würde zweifellos zu ei­
ner dauernden und maßgebenden Beein­
trächtigung der Landschaft führen. Als 
Beispiel für ein fertiggestelltes Donau­
kraftwerk wird auf Abb. 35 verwiesen, die 
die Staustufe Altenwörth vom Unterwas­
ser her zeigt. 

Seitlich des Hauptbauwerkes werden 
mit dem bei der Baggerung des Durchsti­
ches anfallenden Aushub von ca. 15 Millio­
nen m3 die Kraftwerks- und die Schleusenin­
sel geschütttet. Besonders die Schleusenin­
sel mit ihrer Länge von ca. 2,5 km und einer 
Brei):e von durchschnittlich 400 m ( ohne Bö­
schung) überragt das derzeitige Augelände 
um etwa 10m. 

Wenn auch diese Flächen zu einem gro­
ßen Teil zur Aufforstung bestimmt sind, so 
ist damit zu rechnen, daß bei der Mächtig­
keit dieser Schotterdeponie bzw. dem ca. 
11 m tiefer liegenden Grundwasserspiegel 
nur mit künstlicher Bewässerung und sehr 
langfristig mit einer Aufforstung zu rech­
nen ist. 

Überdies ist bei der hier gegebenen 
Grundwasserferne eine Aufforstung mit 
Auwaldcharakter sicher nicht zu erzielen. 
Die Verwendung dieser Aufforstungsflä-
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chen zum Deponieren des aus dem Stau­
raum gebaggerten Schlammes erscheint im 
Hinblick auf die Lage des Kraftwerkes un­
terhalb von Wien und den in die Donau 
eingeleiteten Abwässern problematisch. 

Nach Angabe der Antragstellerin wer­
den Flächen im Gesamtausmaß von 823 
ha . dauernd für Bauwerke, Durchstich , 
Dämme und Anschüttungen benötigt. 

Es besteht für den Sachverständigen für 
die Beurteilung des Landschaftsbildes kein 
Zweifel , daß die Verwendung von Flächen 
dieser Dimension für die Errichtung eines 
Kraftwerkes mit den Zielsetzungen des 
Landschafts~chutzes nicht in Einklang zu 
bringen ist . 

Es wird auf die Abbildungen 35 und 45 
verwiesen , die typische Beispiele der 
Kraftwerkslandschaften von Altenwörth, 
Melk und Abwinden-Asten zeigen. 

Als weitere wesentliche Beeinträchti­
gung des Landschaftsbildes sind die beid­
seits des Stauraumes notwendigerweise 
verlaufenden Dämme zu bezeichnen. 

Da die Dammkronen durchwegs 1,50 m 
über dem Stauziel angeordnet sind, ergibt 
sich auf die gesamten Rückstaudammlän­
gen ein Einheitsufer mit einer unteren 
Hälfte bestehend aus Steinwurf und einer 
oberen Hälfte mit Grasbewuchs, daran 
schließt der 3,5 m breite Bitukies-Treppel­
weg an (Abb. 39, Traismauer) . 

Als weiterer Grund, warum das vorlie­
gende Kraftwerksprojekt für das Land­
schaftsschutzgebiet eine dauernde und 
maßgebliche Beeinträchtigung darstellt , 
ist das künftige Fehlen der bisherigen Was­
serspiegelschwankungen zu bezeichnen. 

Bisher waren Wasserstand, Fließge­
schwindigkeit, Strombreite ein unmittel­
bares Ergebnis der Wetterlage im gesam­
ten Einzugsgebiet der Donau. Bei Hoch­
wasser trat der Fluß ein bis zweimal pro 
Jahr über seine Ufer und zwar im wesentli­
chen in der ganzen Länge des nunmehrigen 
Landschaftsschutzgebietes und überflutete 
die Aulandschaften bis zu den Hochwas­
serdämmen. Dies war die Voraussetzung 
für die Entstehung und ständige Weiter­
entwicklung dieser Aulandschaft. 

Innerhalb der durch die Donauregulie­
rung vor etwa 100 Jahren gesetzten Gren­
zen führt die Donau ein für das Land­
schaftsbild wesentliches Eigenleben. Der 
schwankende Wasser spiegelt sich unmit­
telbar in der Höhe und Fließgeschwindig­
keit der Altarme wider (Abbs. 3 bis 9, 14, 
19, 20 , 23 , 26, 28 bis 30) , im Flußbett bilden 
sich - trotz reduzierter Geschiebeführung 
durch bestehende Kraftwerke - Schotter­
bänke und Inseln. Bei Niederwasser wer­
den diese Schotterbänke, Traversen, Buh­
nen und Leitwerke sichtbar (Abb. 7, 8, 10, 
12, 13, 16, 21, 22 und 32) . 

Bei einer Aufstauung der Donau ent­
_steht dagegen eine gleichbleibende Was­
serhöhe, eine kaum erkennbare Strö­
mungsgeschwindigkeit und es werden im 
Stauraum keine Inseln oder sonstige die 
Landschaft gestaltende Elemente mehr zu 
finden sein, da diese weggebaggert oder 
zumindest überstaut werden. 

Der Wegfall dieser Gestaltungselemen­
te der Donaulandschaft muß als Verar­
mung dieser Landschaft bezeichnet wer­
den . 
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Wie sehr das bestehende Landschafts­
bild durch die Rückstaudämme nachteilig 
verändert wird, ist aus jenen Abbildungen , 
denen das jeweilige Dammprofil beigege­
ben wurde, erkennbar. Plan 69 S und die 
Abbildungen 3 und 4 zeigen, daß der 
Damm (rot) im Bereich Fischamend 
,,Uferhaus Rostiger Anker" in einem Do­
nauseitenarm angelegt wird und hier 25 ,8 
km ab Kraftwerk noch eine Höhe von cirka 
4 m ab dem derzeitigen Uferniveau (grün) 
aufweist. 

Die in den vergangenen 30-40 Jahren 
entstandene Insel soll dabei entfernt wer­
den . Der Damm überragt das derzeitige 
Uferniveau um 5,5 m. Die Pläne 61 S und 
56 S verdeutlichen die künftige Situation 
im Bereich der Abbildungen 10 bzw. 12 
und 13. Auch hier betragen die Dammhö­
hen ca. 5,5 - 6 m. Im Bereich der Abb . 18 
(Stromaufsicht Wildungsmauer) ist im 
Damm ein Umleitungskanal für die Ablei­
tung der Fischahochwässer projektiert. Da 
notwendigerweise die Dämme des Stau­
raumes gedichtet · sind, ändern sich auch 
die Wasserstände in den Altarmen nicht 
mehr bzw. wird durch verschiedene Maß­
nahmen ein stabiler Wasser- bzw. Grund­
wasserspiegel angestrebt. 

Das Ableiten der Hochwässer, künftig 
nur noch nördlich um den Staubereich und 
das Hauptbauwerk in das Unterwasser er­
scheint deshalb nachteilig für die Weiter­
entwicklung des Augebietes, da die bishe­
rige Sedimentation rechtsufrig künftig ent­
fällt und linksufrig, da die Hochwässer 
nicht mehr seitlich , sondern nur über die 
Überströmstrecke im Bereich der Lobau in 
das Augebiet gelangen können , nicht mehr 
im bisherigen Umfang stattfinden wird . 

Es muß hier langfristig mit Veränderun­
gen, die sich auch auf das Landschaftsbild 
auswirken , gerechnet werden. 

Aus den vorstehend angeführten Grün­
den ist sicher durch das zu beurteilende 
Projekt die Landschaft in ihrer Schönheit 
und Eigenart dauernd und maßgebend be­
einträchtigt. Aus der Sicht des Sachver­
ständigen für das Landschaftsbild ist auch 
der Erholungswert dieser einzigartigen 
Flußlandschaft für die Bevölkerung und 
den Fremdenverkehr höher zu werten als 
eine weitere, in Niederösterreich sechste 
Staustufe. 

zu c) Die Beurteilung des Naturschutz­
gebietes „Lobau-Schüttelau-Schönauer 
Haufen" fällt insoweit in die Beurteilung 
des Sachverständigen für das Landschafts­
bild, als das Gebiet auch Bestandteil des 
Landschaftsschutzgebietes „Donau­
March-Thaya-Auen" ist. 

Hier bestehen Bedenken, daß das Ein­
leiten der Donauhochwässer über die 
Überströmstrecke unmittelbar in das Na­
turschutzgebiet Schäden an diesem beson­
ders geschützten Bereich bewirken wird . 
So muß damit gerechnet werden , daß 
schon bei Ansprechen der Überström­
strecke Oberflächenverunreinigungen der 
Donau unmittelbar in das Naturschutzge­
biet gelangen. Insbesondere Ölverschmut­
zungen würden das geschützte Gebiet un­
mittelbar treffen. 

Eine dauernde Beeinträchtigung für das 
Landschaftsbild ist nicht auszuschließen . 

Zusatzgutachten für den 
Verwaltungsbezirk 

Bruck/Leitha: 

Es muß festgestellt werden , daß es sich 
bei dem Projekt „Donaukraftwerk Hain­
burg" um ein einheitliches Ganzes handelt , 
daß daher auch nur in seiner Gesamtheit 
beurteilt werden kann , auch wenn es ver­
waltungsmäßig in die Zuständigkeit von 
drei Behörden fällt . 

Das vorstehende Gesamtgutachten ist 
jedoch, soweit darin nicht ausdrücklich 
Bereiche in anderen Bezirken behandelt 
wurden (z.B . Naturschutzgebiet, Grün­
land) für den Verwaltungsbezirk Bruck/ 
Leitha voll gültig. Im Verwaltungsbezirk 
Bruck/Leitha sind geplant: Das Hauptbau­
werk samt Kraftwerksinsel und etwa der 
Hälfte der Schleuseninsel, der Durchstich 
mit Ausnahme einer ca. 1,7 km langen 
Strecke und einer Fläche oberhalb des 
künftigen Schleusenbereiches, ein Groß­
teil der Altarmgestaltung an Stelle des bis­
herigen Flußbettes sowie ein Großteil des 
südlichen Rückstaudammes und , dem 
Grenzverlauf entsprechend, auch Teile des 
nördlichen Rückstaudammes. 

Die im§ 6, Abs. 4 des NÖ Naturschutz­
gesetzes angeführten Versagungsgründe 
sind nach Ansicht des Sachverständigen im 
Bereich des Verwaltungsbezirkes Bruck/ 
Leitha gegeben. 

Auf die Feststellungen im Gesamtgut­
achten , soweit sie sich auf Bereiche des 
Verwaltungsbezirkes Bruck/Leitha bezie­
hen, wird verwiesen. 

Verwaltungsbezirk 
Gänserndorf: 

Es muß festgestellt werden , daß es sich 
bei dem Projekt „Donaukraftwerk Hain­
burg" um ein einheitliches Ganzes handelt , 
daß daher nur in seiner Gesamtheit beur­
teilt werden kann, auch wenn es verwal­
tungsmäßig in die Zuständigkeit von drei 
Behörden fällt. 

Das vorstehende Gesamtgutachten ist 
jedoch , soweit darin nicht ausdrücklich 
Bereiche in anderen Bezirken behandelt 
werden, für den Verwaltungsbezirk Gän­
serndorf voll gültig. Auf die dort getroffe­
nen Feststellungen zu den Bereichen 
,,Grünland" (dieses liegt im Verwaltungs­
bezirk Gänserndorf) und Naturschutzge­
biet „Lobau-Schüttelau-Schönauer hau­
ten" (dieses. liegt zum Teil im Bezirk Gän­
serndorf) wird besonders verwiesen . 

Im Verwaltungsbezirk Gänserndorf 
sind geplant: Ein etwa 1,7 km langer Teil 
des Durchstiches zuzüglich einer weiteren 
Durchstichsfläche oberhalb der Schleusen , 
etwa die Hälfte der Schleuseninsel , Rück­
staudämme, vorwiegend am Nordufer, 
dem Grenzverlauf entsprechend jedoch 
auch auf dem Südufer, ein Teil des künfti­
gen Altarmes J?ei Bad Deutsch-Altenburg 
und jene Maßhahmen , die zur Hochwas­
serabfuhr im nördlichen Augebiet notwen­
dig sind (Gräben zur Verbindung von Al­
tarmen , Verlegung des Marchfelddam­
mes). 

Die im § 6, Abs . 4 des NÖ Naturschutz-
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gesetzes angeführten Versagungsgründe 
sind nach Ansicht des Sachverständigen 
auch im Bereich des Verwaltungsbezirkes 
Gänserndorf gegeben. 

Auf die Feststellungen im Gesamtgut­
achten, soweit sie sich auf Bereiche des 
Verwaltungsbezirkes Gänserndorf bezie­
hen, wird verwiesen. 

Verwaltungsbezirk 
Wien-Umgebung: 

Es muß festgestellt werden, daß es sich 
bei dem Projekt „Donaukraftwerk Hain­
burg" um ein einheitliches Ganzes handelt, 
daß daher in seiner Gesamtheit beurteilt 
werden kann, auch wenn es verwaltungs­
mäßig in die Zuständigkeit von drei Behör­
den fällt. 

Das vorstehende Gesamtgutachten ist 
jedoch, soweit darin nicht ausdrücklich 
Bereiche in anderen Bezirken behandelt 
werden, für den Verwaltungsbezirk Wien­
Umgebung voll gültig. Auf die dort getrof­
fenen Feststellungen zum Naturschutzge­
biet „Lobau-Schüttelau-Schönauer Hau­
fen" (dieses Gebiet liegt zum Teil im Be­
zirk Wien-Umgebung) wird besonders ver­
wiesen. 

Im Verwaltungsbezirk Wien-Umge­
bung sind geplant: der südliche Hochwas­
serschutz- bzw. Rückstaudamm samt Be­
gleitgraben und ein Großteil der Über­
strömdecke des nördlichen Dammes, wo 
Hochwasser in das dahinter liegende Na­
turschutzgebiet einströmen soll. 

Wenn auch hier nur eine Flußstrecke 
von 11 km Länge betroffen ist und die hier 
zu setzenden Maßnahmen im Verhältnis zu 
den beiden anderen Verwaltungsbezirken 
für sich betrachtet gering erscheinen mö­
gen, so wird auch dieser geschützte Land­
schaftsteil grundlegend verändert. 

Die im § 6, Abs. 4 des NÖ Naturschutz­
gesetzes angeführten Versagungsgründe 
sind nach Ansicht des Sachverständigen 
auch im Bereich des Verwaltungsbezirkes 
Wien-Umgebung gegeben. 

Auf die Feststellungen im Gesamtgut­
achten, soweit sie sich auf Bereiche des 
Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung be­
ziehen, wird verwiesen. 

Zusammenfassend wird von dem für die 
Beurteilung des Landschaftsbildes bestell­
ten Sachverständigen festgehalten, daß 
seiner Ansicht nach ein Kraftwerk dieser 
Dimension mit den für ein Landschafts­
schutzgebiet gesteckten Zielen nicht, auch 
nicht durch Vorschreibung von Vorkeh­
rungen, in Einklang zu bringen ist. 

Wenn nicht für dieses, für welches sonst 
denkmögliche Projekt wäre die gesetzliche 
Schutzregelung zutreffend? 

Sachverständiger in Angelegenheiten 
des Naturschutzes 

Dipl.Ing. Wi.lfried Tepser 
Oberbaurat der NO Landesregierung 
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Maria Berger 

Die Gesetze der E-Wirtschaft? 
Nahezu jedes größere Kraftwerkspro­

jekt der letzten Jahre führte zu zum Teil 
sehr heftig geführten Kontroversen zwi­
schen Elektrizitätswirtschaft und Umwelt­
schützern. Atomkraftwerke konnten ver­
hindert werden, zumindest vorläufig. Das 
Atomsperrgesetz 1978 ist ein einfaches Ge­
setz und kann mit einfacher Mehrheit ge­
ändert werden. Daran ändert auch die Ent­
schließung des Nationalrats, es nur mit 
zwei Drittel Mehrheit und nach neuerli­
cher Volksabstimmung abändern zu wol­
len, nichts. 

Umweltschützern ist dieses gesetzliche 
Mindestmaß an Umweltschutz zu wenig. 
Sie kritisieren die Unnachgiebigkeit der öf­
fentlichen Elektrizitätsversorgungsunter­
nehmen (EVU) u.a. mit dem Hinweis auf 
deren Eigenschaft als öffentliche Unter­
nehmen. 

Andere Projekte wurden erheblich ver­
zögert. 

Die Verantwortlichen der öffentlichen 
Elektrizitätswirtschaft berufen sich auf ih­
ren gesetzlichen Auftrag, die Stromversor­
gung auf die effizienteste Weise sicherstel­
len zu müssen und Anliegen des Umwelt­
schutzes nur im gesetzlich zwingenden 
Mindestmaß berücksichtigen zu dürfen. So 
Verbund-Chef Walter Fremuth im ORF­
Mittagsjournal 11. 6. 1983: ,,Wir können 
nur aufgrund der uns aktienrechtlich aufer­
legten Pflichten zum Rechenstift greifen 
und nach wirtschaftlichen Grundsätzen 
Mindesterfordernisse aufstellen. Uns leitet 
aber nur eines: das ökonomische Gesetz." 

Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz 1975 
bezeichnet als EVU alle Unternehmen zur 
Erzeugung oder Verteilung elektrischer 
Energie zum Zweck der entgeltlichen Ab­
gabe an andere. Öffentliche EVU unter­
scheiden sich von den anderen EVU nicht 
nur durch ihre Eigentumsverhältnisse, 
sondern auch durch ihren spezifischen, öf­
fentlichen - im gegenständlichen Fall, ge­
setzlich fixierten - Auftrag. Erst dadurch 
werden sie zu öffentlichen Unternehmen. 

Private EVU mit Anschluß- und Versor­
gungspflicht wird man als „öffentlich ge­
bundene Unternehmen" einstufen kön­
nen. 

Den Landesgesellschaften obliegt ge­
mäß 2. Verstaatlichungsgesetz 1947 1947/ 
48/64 V erst!. G.) die Allgemeinversorgung 
mit elektrischer Energie im Bereich der 
Bundesländer (Landesversorgung), die 
Besorgung der Verbundwirtschaft im Lan­
desgebiet und der Austausch von Energie 

Die Junge Generation der SPÖ hat sich nicht nur eine Frau in ihren Vorsitz gewählt, son­
dern eine der begabtesten Nachwuchsjuristinnen diei,es Landes. Dieser Text von Dr.jur. 
Maria Berger, Univ.~rsität Innsbruck, Institut für Öffentliches Recht, ist gekürzt dem 
Fachorgan ÖZW (,, Osterreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht", herausgegeben vom 
Verein für Wirtschafts- und Sozialforschung) entnommen. Gekürzte Stellen sind kenntlich 
gemacht( ... ); Fußnoten mit fachlichen Literaturnachweisen sind weggelassen, solche von 
inhaltlicher Bedeutung in den Text eingearbeitet. . 
Diesen juristischen Artikel versteht keiner, außer er liest ihn. 
Er ist ein Bomberl. 
Fremuth im ORF-Mittagsjournal, 11. Juni 1983: ,,Uns leitet aber nur eines: das ökonomi­
sche Gesetz." 
Das ist nicht nur nach dem gesunden Menschenverstand falsch, sondern wunderbarerwei­
se. sogar nach den Gesetzen: 
2. Verstaatlichungsgesetz, § 5, Abs. 2, lit. b schreibt der E0 Wirtschaft vor: ,,günstigsten wirt­
schaftliche Verwendung des zur Verfügung stehenden Stromes". 
Sie aber propagiert die E-Heizung, die wirtschaftlich un$ünstigste Stromverwendung ( -
sie frißtdreimal soviel Energie als andere Heizungsarten). 
Die E-Wirtschaft beschäftigt sich ferner zuwenig oder gar nicht mit: 

Tarifgestaltung, die der Stromvergeudung entgegenwirkt; 
Nutzung der Abwärme von Kraftwerken; 
Werbung für Stromsparen ( sondern im Gegenteil, siehe oben); 
Wärmeisolierung der Gebäude usw. usf. 

Das alles wäre, statt der gegenwärtigen Energievergeudung durch .die E-Wirtschaft, die 
„günstigste wirtschaftliche Verwendung des zur Verfügung stehenden Stromes, wie es das 
2. Verstaatlichungsgesetz vorschreibt. • . · 
Die E-Wirtschaft erfüllt das Gesetz nicht. 
Schlimmer noch mißachtet sie das geltende Aktiengesellschaftsgesetz, § 70 Abs. 1.: Der 
Vorstand einer jeden AG ist „verpflichtet und berechtigt ... die Gesellschaft so zu leiten, 
wi.e das Wohl des Unternehmens und Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und 
der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interessen es erfordert." 
Aktionäre der E-Wirtschaft (alles AGs!) sind Gemeinden, Bundesländer, die Republik 
Österreich-mit fortgesetzter Energievergeudung werden deren Interessen grob verletzt. · 
Arbeitnehmer-Interesse ist vor allem die Sicherung der Beschäftigung: durch die Fortset­
zung von kapitalintensiven, arbeitsplatzarmen Kraftwerksbauten statt Umsteigen auf 
Wärmeisolierung der Gebäude ( 50 - 100 Prozent mehr Arbeitsplätze) etc. schadet die E­
Wirtschaft den Arbeitnehmem. 
Öffentliches Interesse sind Kraftwerksbauten ohne unwiederbringliche Vernichtung von 
Landschaft, ohne Gefährdung des Trinkwassers, ohne Gefährdung der Bronchien unserer 
Kinder usw. - all dies vernachlässigt die E-Wirtschaft gröblichst. 
Die E-Wirtschaft erfüllt das Gesetz nicht. 
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FORVM 

wird' s immer geben, 
war einer seiner ersten 
Autoren, der kürzlich 

verstorbene Claus 
Gatterer überzeugt. 

Natürlich. 

FORVM wird's über 
alle Höhen und Tiefen 
hinweg immer geben. 

Hin und wieder müssen 
wir abspecken. Wie eben 

jetzt. 
Nicht jedoch auf Kosten 
unserer Leser. FORVM 
wird pro Heft weniger, 

im Jahr aber mehr Seiten 
haben, als bisher. Es 

wird nicht nur das Papier, 
auf dem es gedruckt ist, 

billiger, sondern auch das 
Einzelheft. Und es wird 
monatlich erscheinen. 

Zumindest sechsmal im 
Jahr gibt es eine Drauf­
gabe: Eine Dokumen-

tation als eigenes Beiheft. 

Breite Information zu 
einem Thema, Monat für 
Monat, die man sich in 
Ruhe zu Hause gönnen 

sollte. Für 260, -- Schilling 
ein Jahr lang (12 Hefte). 

Nützen Sie die 
Bestellkarte im Heft! 

mit benachbarten Gesellschaften . Nach 
welchen Grundsätzen die Landesgesell­
schaften diese Aufgaben zu erfüllen ha­
ben , führt das 2. Verstl.G. nicht näher aus. 

Die Österreichische Elektrizitätswirt­
schafts-Aktiengesellschaft hat als Ver­
bundgesellschaft u.a. die gesetzliche Auf­
gabe der treuhändigen Verwaltung der 
Bundesbeteiligungen an Sondergesell­
schaften und Landesgesellschaften; die Er­
mittlung des gegenwärtigen und künftigen 
Strombedarfs sowie der Stromerzeugung 
der Sondergesellschaften, der Landesge­
sellschaften, städtischen Unternehmen 
und Eigenversorgungsanlagen mit einer 
Nennleistungen von 500 kW; die Verzeich­
nung der Stromtarife; die Herbeiführung 
des Ausgleichs zwischen Erzeugung und 
Bedarf im Verbundnetz, wobei auf die 
günstigste wirtschaftliche Verwendung des 
zur Verfügung stehenden Stromes Bedacht 
zu nehmen ist. 

Weiters obliegt es der Verbundgesell­
schaft, den Bau und Betrieb von Groß­
kraftwerken durch bestehende oder zu er­
richtende Sondergesellschaften zu veran­
lassen, u.a.m. 

Neben der Beschreibung des Unterneh­
mensgegenstandes und des Unterneh­
menszwecks der Verbundgesellschaft hält 
bereits das 2. Verstl.G. in seinem§ 5 Abs. 
2 lit. b auch einen Grundsatz für die Ge­
schäftsführung fest: nämlich die „günstig­
ste wirtschaftliche Verwendung des zur Ver­
fügung stehenden Stromes". 

Mit diesem Grundsatz dürfte ein mög­
lichst rationeller und effizienter Einsatz 
des vorhandenen Stromes im Rahmen der 
Versorgungspflichtigen (§ 6 Elektrizitäts­
wirtschaftsgesetz - ElWiG) gemeint sein, 
und zwar nicht nur im Sinne einer bloß be­
triebswirtschaftlich ertragreichsten Ver­
wendung. 

Dies könnte z.B . bedeuten, daß in jenen 
Fällen, in denen das ElWiG (§ 6 Abs. 4) 
keine Anschluß- und Versorgungspflicht 
vorsieht, z. B . bei Anlagen, die der Wider­
standsheizung von Wohnräumen mit elek­
trischer Energie dienen und bei Klimaanla­
gen , die nicht unbedingt notwendig sind­
bei drohender Stromknappheit auch tat­
sächlich nicht mehr angeschlossen und ver­
sorgt werden darf, auch wenn es sich um er­
tragreiche Abnahmeverhältnisse handelt. 

Den Sondergesellschaften gibt das 2. 
Verstl.G. neben dem Unternehmensge­
genstand: Errichtung und Betrieb von 
Großkraftwerken - keine speziellen Ziel­
setzungen und Geschäftsführungsgrund­
sätze vor. 

Das 2. Verstl.G. wählte für die Erfül­
lung der Funktionen der Verbundgsell­
schaft und der Landesgesellschaften die 
Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft 
- mit Ausnahme der Wiener Landesge­
sellschaft. Deren Funktionen erfüllen die 
Wiener Elektrizitätswerke, die ein Teilbe­
trieb der Wiener Stadtwerke sind. Diese 
wiederum sind ein Unternehmen der Ge­
meinde Wien ohne eigene Rechtspersön­
lichkeit. 

Noch bevor man sich auch für andere öf­
fentliche Unternehmen zur Organisations­
form der Aktiengesellschaft durchringen 
konnte , erhielten die Geschäftsführungen 
der Verbundgesellschaft und der selbstän-

digen Landesgesellschaften die nach allge­
meinem Gesellschaftsrecht größtmögliche 
Autonomie. Die selbständige Geschäfts­
führungsbefugnis des Vorstandes gemäß§ 
70 Aktiengesellschaftsgesetz (AktG) 
schließt eine Bindung des Vorstandes an 
Weisungen des Aufsichtsrates oder der 
Hauptversammlung aus . 

Auch der Umstand , daß die Bestellung 
der Vorstandsmitglieder der Verbundge­
sellschaft der Genehmigung durch den 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie bedarf(§ 5, Abs. 3, 2. Verstl.G.), 
ändert an der Weisungsfreiheit nichts .. . 

Jedoch gilt, daß gesetzliche Zielvorga­
ben und Weisungsrechte keiner Transfor­
mation in die Gesellschaftsverfassung be­
dürfen, um für die AG und den Vorstand 
verbindlich zu sein . 

Über das Erlassen genereller Umwelt­
schutzvorschriften hinaus, können sich die 
E igentümergebietskörperschaften auch 
durch vertragliche Vereinbarungen mit 
den selbständigen öffentlichen EVU ein 
,,umweltfreundliches" Verhalten ausbedin­
gen . .. 

Den im Vergleich zum Handeln anderer 
verstärkten wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen großunternehmerischen Handelns 
korrespondiert eine spezielle Verantwor­
tung dieser Unternehmen, die über die des 
„braven Bürgers" hinausgeht. Erhebliche 
Meinungsdifferenzen bestehen allerdings 
in der Fachliteratur über die Rangfolge der 
einzelnen, potentiell gegensätzlichen 
Interessen laut§ 70 (Abs.1) AktG: danach 
ist der Vorstand einer AG „verpflichtet 
und berechtigt, .. . die Gesellschaft so zu 
leiten, wie das Wohl des Unternehmens un­
ter Berücksichtigung der Interessen der 
Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des 
öffentlichen Interesses es erfordert". 

Allein schon aufgrund der Textierung 
ist davon auszugehen, daß im Konfliktsfall 
das Wohl des Unternehmens Priorität ge­
nießt. Zwischen den anderen drei genann­
ten Interessen kann aber keine Rangfolge 
ausgemacht werden, auch nicht aus der 
Reihenfolge der Aufzählung. Der Sinn 
dieser Bestimmung kann nicht darin lie­
gen, den Vorstand zu verpflichten, beste­
hende gesetzliche Vorschriften im Interes­
se der Aktionäre, Arbeitnehmer und der 
Öffentlichkeit einzuhalten. Dazu ist der 
Vorstand ohnehin schon aufgrund seiner 
Organstellung im Außenverhältnis und im 
Innenverhältnis aufgrund des Anstellungs­
vertrages verpflichtet. Gemeint sein kann 
nur eine darüber hinausgehende, im einzel­
nen nicht ge; etzlich determinierte soziale 
Verantwortlichkeit. 

Insoweit reicht § 70 Abs. 1 AktG über 
die gesetzliche Leitlinie des § 5 Abs. 2 lit. 
b , 2. Verstl. G . (,,günstigste wirtschaftliche 
Verwendung des zur Verfügung stehenden 
Stromes") hinaus. 

Das öffentliche Interesse und das der Ar­
beitnehmer ist auch insoweit zu berücksich­
tigen, als es allgemeiner Art und insofern 
nicht mit dem Gesellschafter- und Unter­
nehmensinteresse identisch ist . . . Aller­
dings bleibt es dem Vorstand überlassen, 
die in dieser Bestimmung angelegten Ziel­
konflikte zu lösen; er trägt das Abwä­
gungsrisiko. Die anderen Gesellschaftsor­
gane können im Rahmen des AktG in ih-
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ren Augen falsche Prioritätensetzungen 
sanktionieren, insbesondere durch Abbe­
rufung des Vorstandes. 

Eine hoheitliche Sanktion, etwa in der 
Form der ehemals möglichen Gesell­
schaftsauflösung wegen Gemeinwohlschä­
digung, droht nicht ... 

Eine Auslegung, die den gesetzlich und/ 
oder statutarisch festgelegten öffentlichen 
Unternehmenszweck der öffentlichen mit 
den im§ 70 Abs. 1 AktG gemeinten öffent­
lichen Interessen gleichsetzt, kann nicht 
überzeugen. Den öffentlichen EVU ist -
wie anderen öffentlichen Unternehmun­
gen auch- ein spezifischer, inhaltlich be­
grenzter Unternehmensgegenstand und -
zweck vorgegeben, der nicht die gesamte 
potentielle Pluralität der öffentlichen In­
teressen des§ 70 Abs. 1 AktG abdeckt. Für 
eine zusätzliche und eigenständige Gel­
tung des § 70 Abs. 1 AktG bleibt Raum. 
Dies in Abrede zu stellen, hätte auch eine 
kaum zu rechtfertigende Begünstigung öf­
fentlicher Unternehmen gegenüber priva­
ten zur Folge. Das Gesetz fordert ja sogar 
von privaten Unternehmen, daß sie öffent­
liche Interessen berücksichtigen. 

Eine Privilegierung durch Sonderprivat­
recht öffentlicher Unternehmen ist nur dann 
sachlich gerechtfertigt, wenn sich ihr spezi­
fisches Unternehmensziel ausschließlich 
und unabdingbar ohne Rücksicht auf ande­
re öffentliche Interessen bewerkstelligen 
ließe. Aber aus der ,,(technischen) Natur 
der Sache" ergibt sich keine zwingende 
Notwendigkeit einer solchen Privilegie­
rung. Umweltfreundliche Techniken las­
sen sich bei kalorischen Kraftwerken 
grundsätzlich ebenso anwenden wie bei an­
deren Schadstoffemittenten. Die anson­
sten umweltfreundlichen Wasserkraftwer­
ke stellen zwar immer einen Eingriff in das 
Landschaftsbild und den Wasserhaushalt 
dar, doch ist auch hier die Intensität des 
Eingriffs durch zwar beschränkte, aber 
doch gegebene Auswahlmöglichkeiten 
hinsichtlich des Standortes, der Kapazität 
und der Bauweise grundsätzlich vermin­
derbar. Eine ausreichende Stromversor­
gung läßt sich sowohl eher kapitalintensiv 
als auch eher beschäftigungsintensiv si­
chern. 

Wenn also festzustellen ist, daß öffentli­
che Interessen, zu denen hier Umwelt­
schutz und Beschäftigungssicherung ge­
rechnet wurden, grundsätzlich auch mit 
der den EVU obliegenden Aufgaben tech­
nisch vereinbar sind, fällt eine ... Privilegie­
rung bezüglich§ 70 Abs. 1 AktG weg. 

Die von den öffentlichen EVU in ihrer 
Geschäftsführung zu berücksichtigenden 
Prüfungsziele des Rechnungshofes tun der 
grundsätzlichen Anerkennung einer Be­
rechtigung und einer Pflicht auch der öf­
fentlichen EVU, öffentliche Interessen ge­
mäß§ 70 Abs. 1 AktG zu berücksichtigen, 
... keinen Abbruch, da es sich bei dieser 
Berücksichtigung öffentlicher Interessen 
um eine gesetzliche Vorgabe handelt. 

Aufgrund der öffentlichen Kontrolle 
wird man aber von den öffentlichen EVU 
verlangen müssen, daß sie sowohl die Fest­
stellung der öffentlichen Interessen in 
nachprüfbarer Weise vornehmen als auch 
bei deren Berücksichtigung die Grundsät­
ze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, 
Zweckmäßigkeit und die Sorgfaltspflich-
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ten nach dem AktG beachten ... Die nach­
prüfende Kontrolle des Rechnungshofes 
verhindert, daß die „öffentlichen Interes­
sen" zur salvatorischen Klausel für unfähi­
ge Manager werden und diese in „willkürli­
chen Altruismus" flüchten können. Eine 
allgemeine, vom Unternehmensgegen­
stand völlig losgelöste Wohltäterschaft ist 
weder gefordert noch zulässig; nur die 
durch den vorgegebenen Unternehmens­
gegenstand und -zweck berührten öffentli­
chen Interessen sind zu berücksichtigen ... 

Keinesfalls können die interpretatori­
schen Schwierigkeiten, die eine Kompro­
mißformel wie „öffentliches Interesse" 
hervorruft, dazu führen, daß man dieses 
überhaupt unbeachtet läßt. Vielmehr ist es 
durch Bezugnahme auf andere Rechtsvor­
schriften und eventuell auch auf außerjuri­
stische Kriterien zu konkretisieren. Es 
kann gar kein Zweifel bestehen, daß der 
Umweltschutz mit seinen vielfältigen 
Schutzobjekten und Erfordernissen eines 
der „öffentlichen Interessen" im Sinne des 
§ 70 Abs. 1 AktG bildet. 

Nicht nur in allgemeinen Gesetzen, son­
dern auch in jenen, die sich speziell an die 
Elektrizitätswirtschaft wenden, brachte 
der Gesetzgeber den Umweltschutz als öf­
fentliches Anliegen zum Ausdruck, so in 
den Landes-Elektrizitäts( wirtschafts )ge­
setzen von Kärnten 1978 ( § 25), Oberöster­
reich 1982 (§ 24), Salzburg 1979 (§ 21), 
Steiermark 1981 (§ 24), Tirol 1982 (§ 23), 
Wien 1977/80 (§ 13). 

Auch die Kommentatoren des§ 70 Abs. 
1 Aktiengesellschaftsgesetz bzw. des ent­
sprechenden § 76 des Deutschen AG-Ge­
setzes reihen den Umweltschutz unter die 
zu berücksichtigenden Interessen ein. 

Für den Bau von Kraftwerken und auch 
anderer Anlagen bedeutet dies, daß die 
Umweltverträglichkeit als ein Kriterium in 
der Planung mitzuberücksichtigen ist, und 
zwar in einem höheren Ausmaß, als dies 
voraussichtlich die Behörden in Vollzie­
hung der Gesetze verlangen werden. Um 
die N achprüfbarkeit durch die öffentlichen 
Kontrolleinrichtungen zu gewährleisten, 
muß das öffentliche EVU ein relativ objek­
tives Verfahren zur Ermittlung möglicher 
Umweltbeeinträchtigungen und deren Be­
kämpfungsmöglichen anwenden. Dafür 
bietet sich insbesondere eine Umweltver­
träglichkeitsprüfung an, wie sie nach stan­
dardisierten Kriterien bereits bei anderen 
Planungsvorhaben durchgeführt wird, z. 
B. gemäß Bundesstraßengesetz-Novelle 
1983. 

Auch eine frühzeitige Miteinbeziehung 
der unmittelbar betroffenen Bevölkerung 
und von Umwelt- und Naturschutzgruppen 
könnte sowohl zur Konkretisierung der 
Umweltschutzerforderhisse als auch zur 
Vermeidung von Rechtsunsicherheit und 
kostspielig lange Bewilligungsverfahren 
beitragen. Eine öffentliche Partizipation 
an Planungsentscheidungen hätte neben 
der Zweckmäßigkeit noch ein weiteres Ar­
gument für sich: sie könnte die - durch 
Nichtbindung der Geschäftsführung öf­
fentlicher EVU an das Legalitätsprinzip­
verdünnte demokratische Qualität der Ent­
scheidungen der EVU-Geschäftsführun­
gen partiell ausgleichen. 

In welchem Ausmaß allerdings die fest-

gestellten Erfordernisse des Umweltschut­
zes zu berücksichtigen sind, insbesondere 
auch, welche eventuell gegenläufigen an­
deren öffentlichen Interessen mit heranzu­
ziehen sind, muß in Abwägung mit dem ge­
setzlichen Auftrag und den Prüfungszielen 
des Rechnungshofes die Geschäftsführung 
in eigener Verantwortung entscheiden. 
Sieht sie sich in einem unlösbaren Kon­
flikt, kann sie bzw. der Aufsichtsrat, wenn 
es sich um ein seiner Zustimmung vorbe­
haltenes Geschäft handelt, die Frage der 
Hauptversammlung vorlegen (§ 103 Abs. 2 
AktG). 

Umweltschutzinvestitionen, die den Be­
stand des öffentlichen EVU und seine Ver­
sorgungsaufgabe ernsthaft gefährden wür­
den, könnte sich das EVU durch vertragli­
che Vereinbarungen mit den Gebietskör­
perschaften abgelten lassen ... 

Für den Umweltschutz wäre es zweifel­
los am besten, wenn keine neuen Kraft­
werke mehr gebaut werden müßten, es sei 
denn, sie dienen als Ersatz für besonders 
umweltfeindliche Altanlagen. Der Wille 
zum Energiesparen hat aber mit dem ge­
stiegenen Umweltbewußtsein nicht Schritt 
gehalten. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob der gesetzliche Auftrag 
die Elektrizitätswirtschaft verpflichtet, 
mehr oder minder tatenlos zuzusehen, wie 
der Stromverbrauch steigt, und ihr Ange­
bot an die jeweils prognostizierten Zu­
wachsraten anzupassen und damit immer 
wieder in Konflikt mit Umwelt- und Natur­
schutzanliegen zu geraten. 

Der Stromverbrauch ist eine beeinfluß­
bare Größe, sowohl nach oben als nach un­
ten. Aber nicht nur gesetzliche Energie­
sparanreize und -gebote können hier steu­
ernd einwirken, sondern auch die EVU 
selbst: durch andere Tarifstrukturen; 
durch Abwärmenutzung in Form der Fern­
wärme; Werbung für Stromsparen; Bera­
tung und finanzielle Hilfen für energiespa­
rende Maßnahmen der Konsumenten, 
u.a.m. 

Wenn die Ergebnisse der Energieöko­
nomik stimmen, daß es auch für das einzel­
ne EVU günstiger ist, Energie beim Ver­
brauch einzusparen als kraftwerksseitig be­
reitzustellen, und daß die energetische Sa­
nierung der Gebäude wesentlich arbeitsin­
tensiver ist als der kapitalintensive Kraft­
werksbau - wäre damit der Weg für eine 
wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen 
Stromes (§5 Abs. 3 lit. b, 2. Verstl.G.) un­
ter gleichzeitiger Berücksichtigung der 
,,öffentlichen Interessen" - Beschäfti­
gungssicherung und Umweltschutz - ge-
wiesen. 

0 

Ist die Versorgung in dieser Weise si­
cherzustellen, steht dem kein Hindernis 
aus dem gesetzlichen Auftrag des 2. 
Verstl.G. entgegen, im Gegenteil: Eine 
entschiedenere Anderung der Unterneh­
menspolitik der EVU in diese Richtung wä­
re sogar geboten, wenn die Versorgung so 
tatsächlich wirtschaftlicher, sparsamer, 
zweckmäßiger und mit anderen öff entli­
chen Interessen leichter vereinbar gewähr­
leistet werden könnte. 

Damit könnten alle gesetzlichen Vorga­
ben an die Unternehmenspolitik - wahr­
scheinlich auch nicht gänzlich harmonisch, 
aber doch friktionsfreier - erfüllt werden. 

D 
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